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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ● Düsternbrooker Weg 70 ● 24105 Kiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag für den Innen- und Rechtsausschuss /  
Sitzungen am 28.11.2007 und 05.12.2007 

 
Der Entwurf für ein Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe in Schleswig-Holstein  
- Jugendstrafvollzugsgesetz - (JStVollzG), Drucksache 16/1454, wird wie folgt geändert: 

 
 
 

1. Das Gesetz erhält den Titel „Jugendstrafvollzugs- und Eingliederungsgesetz Schleswig-
Holstein (JStVzEingG)“  

 
2. Die Inhaltsübersicht erhält folgende Fassung:  

 
Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 
 
§   1 Anwendungsbereich  
§   2 Ziel und Aufgabe  
§   3 Erziehungsauftrag, Vollzugsgestaltung 
§   4 Leitlinien der Erziehung und Förderung 
§   5 Mitwirkung der Gefangenen 
§   6 Stellung der Gefangenen 
§   7 Zusammenarbeit und Einbeziehung Dritter 
§   8 Soziale Hilfe  

 
Abschnitt II 

Vollzugsplanung 
 
§   9 Aufnahme 
§  10 Feststellung des Erziehungs- und Förderbedarfs 
§  11 Vollzugsplan 
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§  12 Verlegung und Überstellung 
§  13 Geschlossener Vollzug, offener Vollzug und Vollzug in freien Formen. 
§  14 Sozialtherapie 
§  15 Vollzugslockerungen 
§  16 Urlaub  
§  17 Weisungen für Vollzugslockerungen und Urlaub, Widerruf  
§  18 Vorführung, Ausantwortung 
§  19 Entlassungsvorbereitung 
§  20 Entlassungszeitpunkt 
§  21 Hilfe zur Entlassung, Nachsorge 
§  22 Fortführung von Maßnahmen nach Entlassung 
 

Abschnitt III 
Unterbringung und Versorgung der Gefangenen 

 
§  23 Unterbringung der Gefangenen  
§  24 Unterbringung während der Ausbildung, Arbeit und Freizeit 
§  25 Unterbringung während der Ruhezeit 
§  26 Wohngruppen 
§  27 Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern 
§  28 Persönlicher Gewahrsam, Kostenbeteiligung  
§  29 Ausstattung des Haftraums  
§  30 Kleidung 
§  31 Verpflegung und Einkauf 
§  32 Gesundheitsfürsorge 
§  33 Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge 
§  34 Medizinische Leistungen, Kostenbeteiligung 
§  35 Verlegung und Überstellung zur medizinischen Behandlung 
§  36 Krankenbehandlung in besonderen Fällen  

 
Abschnitt IV 

Schule, Ausbildung, Weiterbildung und Arbeit 
 
§  37 Schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, Arbeit 

 
 

Abschnitt V 
Freizeit, Sport 

 
§  38 Freizeit 
§  39 Sport 
§  40 Zeitungen und Zeitschriften 
§  41 Rundfunk 
§  42 Besitz von Gegenständen für die Freizeitbeschäftigung 

 
 

Abschnitt VI 
Religionsausübung 
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§  43 Seelsorge 
§  44 Religiöse Veranstaltungen 
§  45 Weltanschauungsgemeinschaften 
 

 
Abschnitt VII 

Besuche, Schriftwechsel und Telefongespräche 
 

§  46 Grundsatz 
§  47 Recht auf Besuch 
§  48 Besuchsverbot 
§  49 Besuche von Verteidigerinnen und Verteidigern, Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälten, Notarinnen und Notaren sowie Beiständen 
§  50 Überwachung der Besuche 
§  51 Recht auf Schriftwechsel 
§  52 Überwachung des Schriftwechsels 
§  53 Weiterleitung von Schreiben, Aufbewahrung 
§  54 Anhalten von Schreiben 
§  55 Telefongespräche 
§  56 Pakete 

 
Abschnitt VIII 

Gelder der Gefangenen, Freistellung von der Arbeit 
 
§  57 Ausbildungsbeihilfe, Arbeitsentgelt 
§  58 Freistellung von der Arbeit 
§  59 Taschengeld 
§  60 Hausgeld 
§  61 Überbrückungsgeld, Eigengeld 

 
 Abschnitt IX 

Sicherheit und Ordnung 
§  62 Grundsatz 
§  63 Verhaltensvorschriften 
§  64 Durchsuchung 
§  65 Sichere Unterbringung 
§  66 Erkennungsdienstliche Maßnahmen, Lichtbildausweise 
§  67 Videoüberwachung 
§  68 Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum 
§  69 Festnahmerecht 
§  70 Besondere Sicherungsmaßnahmen 
§  71 Einzelhaft 
§  72 Fesselung 
§  73 Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen, Verfahren 
§  74 Ärztliche Überwachung 
§  75 Ersatz von Aufwendungen 
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Abschnitt X 
Unmittelbarer Zwang 

 
§  76 Begriffsbestimmungen 
§  77 Allgemeine Voraussetzungen 
§  78 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
§  79 Handeln auf Anordnung 
§  80 Androhung 
§  81 -gestrichen- 

 
Abschnitt XI 

Erzieherische Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen 
 

§  82 Erzieherisches Gespräch 
§  83 Disziplinarmaßnahmen 
§  84 Vollzug der Disziplinarmaßnahmen, Aussetzung zur Bewährung 
§  85 Disziplinarbefugnis 
§  86 Verfahren 

 
Abschnitt XII 
Beschwerde 

 
§  87 Beschwerderecht 

 
Abschnitt XIII 
Datenschutz 

 
§  88 Erhebung personenbezogener Daten 
§  89 Verarbeitung und Nutzung 
§  90 Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter Übermittlungs- und Abrufverfahren 
§  91 Zweckbindung 
§  92 Schutz besonderer Daten 
§  93 Schutz der Daten in Akten und Dateien 
§  94 Berichtigung, Löschung und Sperrung 
§  95 Auskunft an die Betroffenen, Akteneinsicht 
§  96 Anwendung des Landesdatenschutzgesetzes 

 
Abschnitt XIV 

Kriminologische Forschung 
 

§  97 Evaluation, kriminologische Forschung 
 

Abschnitt XV 
Aufbau der Jugendstrafvollzugsanstalt 

 
§  98 Jugendstrafvollzugsanstalt 
§  99 Festsetzung der Belegungsfähigkeit, Verbot der Überbelegung 
§ 100 Einrichtungen zur schulischen und beruflichen Bildung, Arbeitsbetriebe 



 

 

5 

 

§ 101 Anstaltsleitung 
§ 102 Bedienstete  
§ 103 Seelsorgerinnen und Seelsorger 
§ 104 Medizinische Versorgung 
§ 105 Sozialtherapeutische Abteilung 
§ 106 Konferenzen 
§ 107 Mitverantwortung der Gefangenen 
§ 108 Hausordnung 

 
Abschnitt XVI 

Aufsicht, Beirat 
 

§ 109 Aufsichtsbehörde 
§ 110 Vollstreckungsplan 
§ 111 Beirat 

 
Abschnitt XVII 

Schlussbestimmungen 
 

§ 112 Einschränkung von Grundrechten 
§ 113 Inkrafttreten 
 
 
 
 

3.  § 2 erhält folgende Fassung:  

§ 2 

 Ziel und Aufgabe 

 

„Der Vollzug dient dem Ziel, die Gefangenen zu einer Lebensführung in sozialer Verantwor-
tung ohne Straftaten zu befähigen, die Entwicklung der Gefangenen zu eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern und sie in die Gesell-
schaft einzugliedern."  
 
 
 

4. § 5 erhält folgende Fassung:  

§ 5   

Mitwirkung der Gefangenen 

"Die Bereitschaft der Gefangenen zur Mitwirkung an der Erreichung des Vollzugsziels und 
der Gestaltung des Vollzuges ist durch eine auf Ermutigung zur aktiven Mitwirkung abstel-
lende individuelle Förderung sowie durch motivierende Lerngelegenheiten und Entwick-
lungshilfen zu wecken und zu fördern." 
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5. § 7 wird wie folgt geändert:  

a) Es wird folgender § 7 Absatz 3 eingefügt:  

„(3) Freie Träger der Jugend- und Erwachsenenstraffälligenhilfe sollen, soweit 
Rechtsvorschriften oder sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen, an der 
Durchführung von Aufgaben nach diesem Gesetz beteiligt werden oder ihnen soll die 
Durchführung von Aufgaben übertragen werden, wenn die freien Träger die fachlichen 
Voraussetzungen für die Aufgabenwahrnehmung erfüllen und mit der Beteiligung oder 
Übertragung der Durchführung einverstanden sind. Sie sollen dabei angemessen un-
terstützt und gefördert werden.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4 und erhält folgende Fassung:  

Die Anstalt arbeitet zur Betreuung der Gefangenen mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie mit nebenamtlich tätigen externen Kräften zusammen. Den Gefange-
nen sollen ehrenamtliche Personen vermittelt werden, die ihnen als Gesprächspartner 
zur Verfügung stehen und sie bei der Bewältigung persönlicher Probleme unterstützen. Ne-
benamtliche externe Kräfte sollen insbesondere in die Gestaltung des Sport- und Frei-
zeitangebots einbezogen werden.  

c) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5.  

 

6.  § 9 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Beim Zugangsgespräch dürfen andere Gefangene nicht zugegen sein 

 

 

7. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:  

„An der Erstellung und Fortschreibung des Vollzugsplans sind die außervollzuglichen Be-
hörden und Träger nach § 7 Abs. 2 und 3 zu beteiligen, soweit dies zur Koordinierung der 
Maßnahmen und Tätigkeiten erforderlich ist.“ 

b) Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Der Vollzugsplan und seine Fortschreibungen werden den Gefangenen ausgehändigt und 
bei Bedarf erläutert.“ 
 
 

8. § 13 erhält folgende Fassung:  

"§ 13  

Geschlossener Vollzug, offener Vollzug und Vollzug in freien Formen. 
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(1) Die Gefangenen werden im geschlossenen Vollzug, offenen Vollzug oder im Vollzug in 
freien Formen untergebracht.  

(2) Sie sollen im offenen Vollzug oder im Vollzug in freien Formen untergebracht werden, 
wenn sie deren besonderen Anforderungen genügen. 

(3) Das für den Justizvollzug zuständige Ministerium bestimmt die zugelassenen Einrichtun-
gen für den Vollzug in freien Formen." 
 
 

9. § 19 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

(1) Zur Förderung der Eingliederung des Gefangenen in die Gesellschaft erstellt die 
Anstalt frühzeitig, in der Regel sechs Monate vor dem voraussichtlichen Entlassungs-
zeitpunkt, eine Hilfeplan.  Zu diesem Zweck beruft sie eine Hilfeplankonferenz ein, an 
der neben Vertretern der Anstalt die in § 7 Abs. 2 bis 4 genannten Behörden, Träger 
und Personen teilnehmen. Die Hilfeplankonferenz benennt je eine verantwortliche Hil-
fekoordinatorin/ einen verantwortlichen Hilfekoordinator für die restliche Haftzeit so-
wie für die ersten zwei Jahre nach der Entlassung. Die Koordinatorin/ der Koordinator 
hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit aller Beteiligten bei der sozialen und beruflichen 
Integration der Gefangenen sicherzustellen. Die Personensorgeberechtigten werden 
unterrichtet. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Zur Vorbereitung der Entlassung ist der Vollzug zu lockern (§ 15). Angebote der Ju-
gendhilfe sind in die Planung der Vollzugslockerung einzubeziehen." 
 
 

10. § 23 erhält folgende Fassung: 

„§ 23  

Unterbringung der Gefangenen 

(1) Männliche und weibliche Gefangene werden getrennt untergebracht. Gemeinsame Maß-
nahmen, insbesondere eine gemeinsame Schul- und Berufsausbildung, sind zulässig. 

(2) Der Vollzug der Jugendstrafe von minderjährigen Gefangenen findet ausschließlich 
in Anstalten statt, die nur dem Jugendstrafvollzug vorbehalten sind.“ 

 
 

11. § 25 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen.  
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12. § 26 wird wie folgt geändert: 

Satz 1 erhält folgende Fassung:   

"Geeignete Gefangene werden regelmäßig in kleinen Wohngruppen mit bis zu 8 Personen 
untergebracht." 

 

13. § 27 erhält folgende Fassung: 

"§ 27  

Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern 

(1) Ist das Kind einer oder eines Gefangenen noch nicht schulpflichtig, kann es mit Zustim-
mung der oder des Aufenthaltsbestimmungsberechtigten in der Anstalt untergebracht wer-
den, wenn die baulichen Gegebenheiten dies zulassen und Sicherheitsgründe nicht entge-
genstehen. Vor der Unterbringung ist das Jugendamt zu hören." 

(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kosten der oder des für das Kind Unterhaltspflichtigen. Von 
der Geltendmachung des Kostenersatzanspruches kann ausnahmsweise abgesehen wer-
den, wenn hierdurch die gemeinsame Unterbringung von Mutter oder Vater und Kind ge-
fährdet würde." 

 

14. § 30 erhält folgende Fassung: 

"§ 30  

Kleidung 

(1) Die Gefangenen tragen eigene Kleidung, für deren Reinigung, Instandsetzung und regel-
mäßigen Wechsel sie selbst zu sorgen haben.  Während der Arbeit wird eine von der Ju-
gendstrafanstalt gestellte Arbeits- oder Arbeitsschutzkleidung getragen, welche die Gefange-
nen nicht als solche kennzeichnet. 

(2) Bei Bedarf wird Anstaltskleidung ausgehändigt. 

(3) Das Tragen der Anstaltskleidung darf nur angeordnet werden, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass das Tragen der eigenen Kleidung dem Vollzugsziel entgegensteht 
oder die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet. Die Anordnung ist zu begründen und 
dem Gefangenen zu erläutern." 

 

15. § 36 wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

"(1) Während eines Urlaubs und in Vollzugslockerungen haben Gefangene einen Anspruch 
auf medizinische Leistungen gegen das Land in jeder Anstalt des Landes." 
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16. § 37 wird wie folgt geändert: 

a)In Absatz 1 wird folgender Satz 3 eingefügt:   

"Schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung besitzen bei der Durchführung des Voll-
zuges Vorrang vor Arbeit." 

b)Es wird folgender Absatz 6 eingefügt:  

"(6) Bei einer vorzeitigen Entlassung aus dem Vollzug kann eine begonnene Aus- oder Wei-
terbildung fortgesetzt und abgeschlossen werden." 

 

17. § 38 erhält folgende Fassung: 

"§ 38  

Freizeit 

 (1) Die Ausgestaltung der Freizeit orientiert sich am Vollzugsziel. Freizeitangebote sollen 
vielfältig sein, das Interesse der Gefangenen wecken und dazu beitragen, Freizeitkompeten-
zen zu erwerben und Neigungen festzustellen. Die Gefangenen sollen neben der Möglichkeit 
zur sportlichen Betätigung insbesondere auch Zugang zu künstlerischen Betätigungen wie 
Musik, Theater, Literatur und Gestaltung bekommen sowie den verantwortungsvollen Um-
gang mit verschiedenen Medien erlernen und ausüben.  

(2) Freizeitangebote sind insbesondere an den Wochenenden bereitzustellen. Hierzu sind 
externe und ehrenamtlich tätige Kräfte einzubeziehen.“ 

 

18. § 39 erhält folgende Fassung:  

„§ 39  

Sport 

Dem Sport kommt bei der Erreichung des Vollzugszieles besondere Bedeutung zu. Er soll 
neben der Gesundheitsförderung zur sinnvollen Freizeitgestaltung, dem Erwerb sportlicher 
Kompetenzen und Wettkampferfahrung auch zur Diagnostik und gezielten Behandlung ein-
gesetzt werden. Es sind ausreichende Sportanlagen und geeignete Angebote vorzuhalten, 
um den Gefangenen eine freizeitsportliche Betätigung von mindestens zwei Stunden wö-
chentlich zu ermöglichen.“ 

 

19. § 47 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

"(1) Die Gefangenen dürfen regelmäßig Besuch empfangen. Die Gesamtdauer beträgt min-
destens acht Stunden im Monat." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  
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"(2) Besonders gefördert werden Kontakte der Gefangenen zu ihren Ehe- und Lebenspart-
nern sowie zu ihren Kindern, wenn dies nach Auffassung des Jugendamtes dem Kindeswohl 
entspricht. Dabei sind Langzeitbesuche ohne Überwachung in geeigneten Räumen vorzuse-
hen. Besuche von Kindern werden nicht auf die Besuchszeiten nach Absatz 1 angerechnet." 

 

20. § 50 wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

"(1) Besuche dürfen aus Gründen der Erziehung nicht überwacht werden, es sei denn, es 
liegen im Einzelfall Erkenntnisse dafür vor, dass die Sicherheit oder die Ordnung der Anstalt 
gefährdet sind, so dass es der Überwachung bedarf." 

 

21. § 56 erhält folgende Fassung: 

"§ 56  

Pakete 

(1)Die Gefangenen dürfen Pakete empfangen. Dies gilt nicht für Pakete, deren Inhalt die Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt gefährden.  

(2) Pakete sind in Gegenwart des Gefangenen zu öffnen, an den sie adressiert sind. Ausge-
schlossene Gegenstände können zu ihrer Habe genommen oder dem Absender zurückge-
sandt werden. Nicht ausgehändigte Gegenstände, durch die bei der Versendung oder Auf-
bewahrung Personen verletzt oder Sachschäden verursacht werden können, dürfen vernich-
tet werden. Die hiernach getroffenen Maßnahmen müssen den Gefangenen begründet wer-
den.  

(3)Den Gefangenen ist grundsätzlich zu gestatten, Pakete zu versenden. Die Vollzugsbehör-
de kann ihren Inhalt aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt überprüfen." 

 

22. § 76 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 4 erhält folgende Fassung:   

"Waffen sind dienstlich zugelassene Hiebwaffen." 

b) Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 

"Der Gebrauch oder das Tragen von Schusswaffen ist den Bediensteten der Anstalt unter-
sagt." 

 

23. § 81 wird gestrichen 
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24. § 82 erhält folgende Fassung:  

„ § 82  

Erzieherisches Gespräch 

Verstöße der Gefangenen gegen Pflichten, die ihnen durch oder aufgrund dieses Gesetzes 
auferlegt sind, sind unverzüglich im erzieherischen Gespräch aufzuarbeiten.“  

 

25. § 83 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:  

„Disziplinarmaßnahmen dürfen nur angewandt werden, wenn ein erzieherisches Gespräch 
nach § 82 nicht ausreicht, um den Gefangenen das Unrecht ihrer Handlung zu verdeutli-
chen.“ 

 

26. In § 89 Absatz 4 Satz 1 werden hinter den Worten „öffentlichen Stellen“ die Worte „sowie 
freien Trägern der Straffälligenhilfe“ eingefügt.  
 

 

gez. 

Karl-Martin Hentschel  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




